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Stellungnahme des DKSB LV SH zu 
Taschengeldkonten auch bei gemeinsamem Sorgerecht alleinig eröffnen können 
Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 20/1469 
 
 
Sehr geehrte Frau Rathje-Hoffmann, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Kinderschutzbund Landesverband Schleswig-Holstein bedankt sich für die Möglichkeit, 

zum oben genannten Antrag Stellung nehmen zu können.  

 

Stellungnahme 

Der Kinderschutzbund unterstützt die Möglichkeit, Taschengeldkonten auch bei gemeinsa-

mem Sorgerecht alleinig eröffnen zu können.  

 

Heutzutage ist es selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche ein sogenanntes Taschen-

geldkonto führen, um den Umgang mit Geld und digitalen Zahlungsmitteln zu erlernen. Daher 

bewertet der Kinderschutzbund auch die – wenn auch einmalige – Eröffnung eines entspre-

chenden Kontos als „alltägliche Angelegenheit“ und nicht als Angelegenheit „erheblicher Be-

deutung“, die im Sinne des Sorgerechts die Zustimmung beider Elternteile erfordert. 

 

Auch wenn es selbstverständlich immer zu begrüßen ist, wenn beide Elternteile entspre-

chende Entscheidungen gemeinsam für und mit ihrem Kind treffen, gibt es viele Konstellatio-

nen, in denen das Einholen zweiter Unterschriften erhebliche Hürden darstellt. Schlechter 
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Kontakt, bewusste Kontaktvermeidung, „Machtspiele“ wie die Verweigerung einer Zustimmung 

etc. sind möglicherweise ernsthafte Belastungen für das Familiensystem und dürfen nicht dazu 

führen, dass Kinder und Jugendliche benachteiligt und von der Möglichkeit des Führens eines 

eigenen Kontos ausgeschlossen werden. 

 

Diese Form der Benachteiligung betrifft potenziell eine große Anzahl an Kindern und Jugend-

lichen. Laut statistischem Bundesamt leben rund 18 % der unter 18-Jährigen in Deutschland 

mit nur einem Elternteil, in 85 % der Fälle der Mutter, in einem Haushalt.  

 

Grundsätzlich unterstützt der Kinderschutzbund daher Initiativen, die die Ausübung des ge-

meinsamen Sorgerechts erleichtern und damit auch für die betroffenen Kinder und Jugendli-

chen potenzielle Schwierigkeiten reduzieren. 

 

Gern stehen wir für weitere Gespräche zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Irene Johns    

Landesvorsitzende    


